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Seniorprofessuren 

Der Begriff Seniorprofessur ist durch das HG NRW nicht geregelt. Er bezeichnet an der Universität Bonn 
die Möglichkeit, emeritierte bzw. im Ruhestand befindliche Professor*innen über ihre grundsätzliche 
Berechtigung in Forschung und Lehre (außerhalb des Curriculums) hinaus in strategische 
Weiterentwicklungsprozesse der Fakultät bis zu drei Jahren einzubinden. 

Es handelt sich dabei nicht um eine Verlängerung der Dienstzeit, sondern um einen privatrechtlichen 
Vertrag. Seniorprofessor*innen haben weder aktives noch passives Wahlrecht, eine Teilnahme an 
Sitzungen bedarf der vorherigen Genehmigung durch den jeweiligen Gremienvorsitz.  

Der Antrag auf eine Seniorprofessur ist auf dem Dienstweg über den Geschäftsführenden Direktor und 
den Dekan an den Rektor zu stellen. Es bedarf dafür eines befürwortenden Vorstandbeschlusses sowie 
eines Beschlusses des Fakultätsrats. 

Die Finanzierung der Seniorprofessur ist in der Regel durch das jeweilige Institut zu gewährleisten. 

 

Das Dekanat verweist auf die umfassende Handreichung der Verwaltung insbesondere zur 
Antragsstellung unter: https://confluence.team.uni-bonn.de/display/UNISERVICEPORT/Handreichung  

 

Ansprechpartnerin im Dekanat ist das Berufungsmanagement: pfberuf@uni-bonn.de 

 

 

 

Honorarprofessuren 

Sinn und Zweck der Honorarprofessur ist die Bereicherung des Lehrangebots und die akademische 
Ehrung. Zuständig für die Verleihung der Bezeichnung ist der Fakultätsrat; an die Voraussetzungen und 
an das Verfahren zur Verleihung der Bezeichnung sind erhebliche Anforderungen zu stellen. Die Lehr- 
und Forschungsleistungen der Kandidat*innen sind durch fachkundige Gutachter*innen zu beurteilen. An 
die Leistungsbewertung sind besondere Anforderungen zu stellen, ähnlich wie bei Habilitationsverfahren. 
Grundsätzlich ist es möglich, dass die Bezeichnung "Honorarprofessor" oder "Honorarprofessorin" 
Hochschullehrer*innen einer anderen Hochschule verliehen wird. Lediglich Bediensteten der eigenen 
Hochschule soll diese Bezeichnung nicht verliehen werden. 

Honorarprofessor*innen dürfen die Bezeichnung "Professorin" oder "Professor" führen. Dieses Recht 
ruht, wenn die Bezeichnung "Professorin" oder "Professor" aus einem sonstigen Grund (in der Regel eine 
spätere Berufung) geführt werden kann. 
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Außerplanmäßige Professuren 

Die Bezeichnung „außerplanmäßige Professor*in“ kann an Personen verliehen werden, die die 
Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 HG NRW erfüllen und in 
Forschung und Lehre hervorragende Leistungen erbringen. Hervorragende Leistungen werden an den 
wissenschaftlichen Maßstäben des jeweiligen Fachbereiches und der Berufungsfähigkeit gemessen. Die 
Verleihung der Bezeichnung ist eine Ermessensentscheidung. 

Statusrechtlich gehören außerplanmäßige Professor*in zur Gruppe der Hochschullehrer*innen und sind 
damit also Mitglieder der Hochschule nach § 9 Abs. 1 S. 1 HG NRW. Dienstrechtlich gehören sie weiterhin 
zum akademischen Mittelbau. Daher können sie an Wahlen nur dann teilnehmen, wenn sie nicht nur 
vorübergehend oder gastweise hauptberuflich (=mind. 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit) an der 
Universität beschäftigt sind, wenn sie entweder nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich 
(= mind. 50 % der regelmäßigen Arbeitszeit) an der Universität tätig sind, oder wenn ihnen die 
Mitgliedschaft gemäß § 9 Abs. 2 HG NRW verliehen wurde. Liegt eine Wahlberechtigung vor, sind die 
außerplanmäßigen Professor*innen auch in der Gruppe der Hochschullehrer*innen wahlberechtigt. In 
diesem Fall sind außerplanmäßige Professor*innen automatisch auch Vorstandsmitglieder von Instituten 
der Philosophischen Fakultät. 

Für externe Personen gilt, dass das Erfordernis der Lehrbefugnis zur Verleihung der Bezeichnung apl.-
Professor*in nicht mehr besteht. Eine Umhabilitation ist somit nicht mehr erforderlich. 

 

Das Dekanat verweist auf die Informationen der Verwaltung zu Honorarprofessuren (und hier 
insbesondere zur Meldenotwendigkeit der Titellehre) sowie Außerplanmäßigen Professuren unter: 
https://confluence.team.uni-bonn.de/pages/viewpage.action?pageId=180177983  
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